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Blauzungenkrankheit
Seuchenausbruch im Bestand

Tötungsanordnung

Tötung
vor Tötung an BT verendet, 

auch vor amtl. Feststellung

Entschädigung nach

§ 66 (I) TierSG

Keine Tötungsanordnung

keine Entschädigung,

auch nicht für 

wirtschaftliche Ausfälle

Erkranktes Tier

Schwerer Verlauf mit 

Gefahr des Verendens
Leichter Verlauf

Tier erholt sich


